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305 der Beilagen zu. den stenographischen Protokollen des Nationalrates (V. G.P. ). 

Bericht 
des Ausschusses für yermögenssicherung 

über die Regierungsvorlage (215 der Bei
lagen): Bundesgesetz über die Rückstellung 
entzogener Vermögen, die sich im Eigentum 
der Republik österreich befinden (Zweites 
. Rückstellungsgesetz).) 

Das Zweite Rückstellu~gsg,esetz beschäftigt 
sich mit denjenigen Vermögen, die s,einerzeit 
ihren Eigentümern entzogen w,wr,den, gegen
wärtig raher im Eigentum der Republik Oster
reich 'stehen :und daher ,"on dies·er ,als g.egen
wärtirger Inhaherin rückzustellen sind, weil die 
Rückstdlungspflicht eben jeden Inhaber ent
zogenen Vermögens trifft. 

Der Regierun,gsentwurf ist dem Nationalrrate 
ber,eits vor Monaten zugekommen, konnte Qlber 
zunächst deswegen nicht weiter hehandelt wer
den, weil ,doch eine Reihe zivi,lr,echtlicher Fr:agen 
z'U lös.en waren, di,eauch bei aUen anderen ent
zogenen 'Vermögen ein,e Rolle spielen. Deswegen 
wurd!e die Behandlung im Ausschusse Hk Ver
mögenssicherung biszru dem Zeitpu!lkte vertagt, 
in dem ,auch die Regierungsvor1age für das 
Dr'1t1Je Rücksceij:IUJIllglSlg/clsetz dem Nationa111ate 
zugekommen w,ar. 

. !Die beiden Entwürfe wurden in einem Unter
ausschuß eine,r eingehenden Berratung uriterzogen. 
IlliSbe60ndere wurde ,im § 1 des Dritten ~ü,k
stellungsgesetzes fes1JgehaIten, daß dieses bei 
Vermögensentzi,ehungen nur dann nicht anzu
wenden jst, wenn ,da;s Erste oder Zweite Rüd;
steHungs:gesetz Sonderbestlmmungen enthält. 

\ 
Der RegierungrSentwurf des Zweiten Rückstel-

lungsgesetzes . war in engler' Anlehnung ran das 
Erste Rückste!1uDlgsge'Setz ge.arbeitet. Anläßlich 
d~lr Brerratungen im Unt'eraus~d1Uß wurde noch 
eine: weitere Anrgleichung vorgenommen, indem 
die Entscheidung über Rückstellungsansprüche 
den Finanzhndesdirektionen überrtragen wurde, 

Ludwig,. 
Bericht'errstlluer. 

,da sich anläßlich ,der Durchführung des Enten. 
RücksteHrung.s.ß1es,etzes gezeigt hatte, daß dics,e 
Kompetenz zweckdienlich ist und die Befürch
tungen, ,daß wegen Persona1mangels die Arbeit 
von diesen Behör.den nicht geIe:stet werden 
'kann, nicht gerechtfertigt Wr.lJren. 

Aus dem Regiel1ungsentwurf ko:nnte, die Be: 
stimmung des § 1, Abs. r(S), ge.~trichcn werden, 
in der Anor:dnungen über diie nach der Entzi\e
hung erworbenen dinglichen Rechte Dritter ge
t,rofFen wOl'den wallen, da - wne ohen Iel1'w.ä.hnt 
- die Bestimmungen des Dritten Rückstellungs
gesetzes lSubs,i:diär ,anzuwenden sind und in die
sem ausführliche Bestimmungen über ,die B·e-. 
handlung ,di'eser ,dillgLichen Rechte ge't:roffen 
werden. 

Ausdaeser Erwägung hätte allerdings ~uch 
noch eine Reihe ,anderer Bestimmungen de's Ge
setz,erS gestrichenwel1den können, die wörtlich 
,aus ,dem Ersten Rückstellungsgesetz übernom
men und auch im Dritten Rück,tellungsgesetz 
enthaJ,ten sinld, nämlich ,die A:bs. (S) und (6) 
des § 1, die Abs. (2) bi,s (4) des § 2 und § 6. 
Um aber keine Zweifel aufkommen zu 1aS6en, 
daß ,diese ,Bestimmungen ebenso wie im Ersten 
Rückste!1ung'sgesetz ,auch im Zweiten IÜickstel
lungsgesetz gehen, wurden sie der übenichtlich
keit wegen im Gesetze belassen. 

Im übrigen weisen gegeniiber der Regierungs
voolaJgIe' nur '§ 1, Ahs. (2), IUn:d § 5 l1ein stiJ,i~ 
stische Änderungen rauf. 

Dei Ausschuß für Vermögenssicherung hat die 
Vonb.e1'atung des ZWre]t~n RücbteUunlgslg,esetzes 

. am ? dFebruAar 1947 ,abd.ßeschNI,oos:en l,und '~telillt .j. 
somit ,en nt r ,a g, . e'l' ltwna rat wo >e 
.dem ,angeschlossenen' Gesetzentwurf d:e verfa5-
sungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 3.F,ebruar 1947. 

Dr. Migsdl, 
ObmMlnst'ellvertr,et,er. 
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Bundesgesetz vom 1947 
über die Rückstellung entzogener Vermögen, 
die sich im Eigentum der Republik öster
reich befinden (Zweites Rückstellungsgesetz). 

Der Nationalr.at hat beschlossen: 
§ 1. (1) Vermögen, welche :aus den im § 1 des 

Gesetzes vom 10. Mai 19:45, St. G. BI. Nr. 10, 
genannt,en Gründen lauf die dort genanllt'c Art 
entzogen wOl'den sind, und zufo1ge Verfall im 
Eigentum der i&epublik öste.l'1reich stehen, sind 
aen EigentÜmern, denen sie entzogen worden 
sind, oder ihren Erben 0Legauaren) - im fol
genaen kUlrz 'geschädigter !Eigentümer genannt 
- nach Maßg'aJbe dier 'folgenden Bestimmungen 
wegen Nichtigkeit der seitnerzeitigen Vermögens
entziehung rückz,ustellen. 

(2) Die Rückstellung von Vermögen, die in 
den Jrahren 1933 bis 1938 ihren Eigentümern 
entzogen worden sind, wird hundesgesetzlich 
besonders geregelt. 

(3) Bei mehrmaliger Entziehung von Ver
mög.en der ,in Abs. (1) und (2) genannten Art 
geht ,der RücksteIIun,gsanspruch des geschädigten 
Blgentümers :vor, gegen ,den 'Sich die erste Ver
mögensentziehung gerichtet hat. 

(4) Die Vermögen sind in dem Zustande zu
rückzustellen, in dem sie sich befinden; h1ebei 
sind lauch jene ErträgniiSse auszufolgen, di,e in 
der Zwischenzeit ~u!fgeI.aufen und noch im In
lande vorhanden sind. 

(5) Der geschädigte Eigentümer kann bei 
EigenbedarJ Be·suandverhälllnisseanWohn- una 
Geschäfusräumen, die ,dem Eigentümer entzogen 
worden sind, vorzeitig f,!'uflösen. 

(6) Die lauf ,den in Abs .. (1) genannten Ver
mögen grundbüch,erlich zur Sicherstellung für 
Rüthtändean Rleichsfluchtst'e!U/~lr Uilld J:udenver
mögens.abgabe ,eingetICagenen din:glichen Rechte 
sin,d yon Amts wegen oder rauf Antra.g zu 
löschen. 

§ 2. (1) Der RücksteUung~anspruch ist inner
halb eines Jahres nach Inkrafttreten ,dieses Bun
desgesetZies vom geschädigten Eigentümer bei 
aer ,Pin:anzl:al1'desdil1ekcion, in aeren Amts
bereich das Vermögen gelegen ilst, oder bei der 
Behö,rde, in .deren Vierw,altung da·s Vermögen 
steht, anzumelden und gIaubhaft zu machen. 
Diese .F.rist kann durch VerordnUing des Bundes
miriisteriums für Vermögenssicherun~ _und Wirt-
schafusplanung verläng,ert weraen. ' 
- (2) Von ,den gesetzlichen Brben sind nur Ehe~ 
g,atten, Vorfahren und Nachkommen des Ver
storbenen sOIwie dessen Geschwister und deren 
Kinder, sonstige gesetzliche Er:ben aher nur dann 
zur Erhebung dies RücksteHungs,anspruches be-

rufen, wenn sie in Hausgemeinschaft mit dem 
Erblasser gdebt haben. ' , 

'(3) iBevoLhnäch,cigte VerttJrener können Rück
stellungsansprüche nur 'aluf Grund einer V 011-
macht ',lllmelden, di,e nJachdem 27. April 1945 
,au.9gestellt worden ist. Die Echtheit der Unter-
'schrift muß begltaubigt, sein. ' 

(4) Durch rein hesonderes Gesetz wird geregelt, 
wer zur Erhebung von Rückstdlungsansprüchen 
in den FäHen beliecht;gt is't/ in denen der ge
schädigte Eigentümer eine juristi'sche P,erson war, 
die ihre Rechtspersönlichkeit 'auf Grund .einer 
V,erfügnmg der ü:n § 1, Albs. (1), dies Ersten 
Rückstellungsgesetzes 'genannten Art V'e.rloren 
und nicht Wlieder er~aD!gt hat. 

§ 3. (1) über dile rangemeMeten Ansprüche wird 
dllrch Bescheid ,der zuständigen PinanzLandes
,direktion [§ 2, Ahs. (1)] entschieden. Wenn das 
Vermögen in Verivraltung anderer Behörden 
steht, 'halben dies,e ihre Akten ZlUr Entscheidung 
der Fitnanztande.9direknion zu Ü1bermltveJn. 

(2) Wenn das Vermögen im Amtsbereich meh
rerer Pinanzlandesdirekt!ionen gdegen ist, be
stimmt ,das SU'ndesminist,erium für Vermögens
sicherung uIlld Wirtschaftsphanung, welche von 
ihnen zur Behandlung der AngeJegenheit und 
Ausfertigung ,des ~cheides I[Abs. (1)] zustän
dig ist. 

(3) Der RücksteUungsbescheid glih als öffent
l~che U r:kunde, ramf Grlund deren bücherli.:::he 
Einverleibu~gen und Vormerlrungen 'Vollzogen 
wePden kÖl1il1en. ' -

,§ 4. (1) Für ,das Verfahren na,ch ,diesem ,Bun
desg,esetze gelten die Bestimmungen des AVG. 

(2) Gegen einen Bescheii,d aer Finanzlandes
direktion {§ 3) ist ,die (ßel1uifung an das Bumles
mül'istierium fü,r Vermögenss:icherung und Wirt
ISch,afusplranunrg lZulässig;dies,e kann auch ,von 
dier Pinanzprokul1awr erhoben wetden, die im 
Vlelif,ahren Parteienstellung hat. , 

§ 5. Ansprüche ,;tuf einen über die Rückstel
"lung [§ 1, Abs. {l)und :(4)] hinausgehenden 
Err-satz :bleiben einer ,besonrderen gesetzlichen 
Regelung vorbehaIte~. 

§ 6. Die durch ,dies·es Bundesge·setz veran
raß~en Rechtsv(,)rgänge, 'Amtshandlun,gen, amt
lichen Ausfert!i,gl\l1lgen, Einglaben, Protokolle, 
Urkunden und Zeugnisse unterliegen keiner 
öffentlichen Abgabe. 

§ 7. Mit Ider Vollziehung dieses Bundes
gesetZles ist das SU'Ildesministerium für Ve,r
mögenssicb.erung IUnd W'irtschaftspknup,g im 
Eiinvernehmen mit den beteiligten Bundesmini
sterien betraut. 
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